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Bezug von Jokertagen Kindergarten und Schule Stetten  

 
Name: ______________________ Vorname: _____________________ 
 
Klasse: ______________________ Lehrperson: ___________________ 

 
Ich möchte ______ Jokerhalbtag(e) beziehen  

 
 

   1. bis 6. Klasse     

 
Datum: 

 
_________      

 

 

 
Vormittag    

 

 

 
Nachmittag   

 
Datum: 

 
_________ 

 

 

 
Vormittag    

 

 

 
Nachmittag   

 
 
Datum: 

 
_________      

 

 

 
Vormittag    

 

 

 
Nachmittag   

 
Datum: 

 
_________ 

 

 

 
Vormittag    

 

 

 
Nachmittag   

      
 
 

Kindergarten  
 
 
Datum von: ___________________ Datum bis: _____________________  

 

 

Unterschrift der Eltern / 

Datum: ________________  der Erziehungsberechtigten: ______________________ 
 
Auszug aus der Regelung der Absenzen an der Schule Stetten 

Jokertage: 

2.1 Auf Anmeldung der Erziehungsberechtigten hin hat jedes Kind im 1. Kindergarten Anspruch auf 20 freie Kindergartenhalbtage, im 2. Kindergarten auf 10 

freie Kindergartenhalbtage, jedes Schulkind (1. – 6. Klasse) auf 4 freie Schulhalbtage pro Schuljahr. Eine Begründung für das Einziehen eines Jokertages ist 

nicht erforderlich. 

2.2 Die Jokerhalbtage können als einzelne Halbtage, als ganze Tage oder als Zweitageblock eingesetzt werden, im Kindergarten auch an einem Stück. Sie sind nicht 

auf das nächste Schuljahr übertragbar. 

2.3 Die Beanspruchung der freien Halbtage ist der Kindergärtnerin resp. der Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer spätestens 3 Tage vor dem Antritt der freien 

Halbtage schriftlich zu melden. Die Jokertage gelten als genehmigt, sobald eine Rückmeldung der Lehrperson erfolgt. Nicht rechtzeitig gemeldete Jokertage 

gelten als unentschuldigte Absenzen. 

2.4  Jokertage können dort eingesetzt werden, wo die Voraussetzungen für eine ordentliche Abwesenheit nicht erfüllt sind, z.B. für Ferienverlängerungen (vorzeitige 

Abreise, verspätete Rückkehr) oder für Brückentage vor oder nach Feiertagen. 

2.5  Während Schulanlässen gemäss Semester- oder Jahresprogramm der Schule können keine Jokertage eingesetzt werden. 

2.6 Primarschüler und Primarschülerinnen, die einen Jokertag bezogen haben, verschaffen sich den am Jokertag vermittelten Unterrichtsstoff bei Klassenkameraden. 

2.7 Die Lehrpersonen sind berechtigt, mit Primarschülern und Primarschülerinnen, die wegen des Bezugs eines Jokertages eine Lernzielkontrolle verpassen, eine 

Nachklausur durchzuführen. 

2.8 Gesuche um Ferienverlängerungen über die Jokertage hinaus werden nicht bewilligt   


